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ANFRAGEBEANTWORTUNG 

betreffend die schriftliche Anfrage der 

Abg. Dr. Gugerbauer und Kollegen vom 

28. Februar 1991, Nr. 569/J-NR/1991, 

"Einführung eines einheitlichen Zu

schlages von S 50,-- in der zweiten Wagen

klasse für Eurocity- und Supercity-Züge" 

Ihre Fragen 

"Beabsichtigen Sie die Einhebung eines einheitlichen 
Zuschlages auch in der zweiten Wagenklasse für die Be
nützung von Eurocity- und Supercity-Zügen? 

GoSS/AB 

1991 ~DII- 3 0 
zu 668 IJ 

Falls ja, welche betriebswirtschaftliehe Kalkulation liegt 
dieser Absicht zugrunde? 
a. Wie wird sich diese Maßnahme quantitativ und qualitativ 

auf das Fahrgastaufkommen auswirken? 
b. Mit welchen Kosten für den mit der Einhebung des be

treffenden Zuschlages verbundenen Verwaltungsaufwand 
rechnen Sie konkret?" . 

darf ich wie folgt beantworten: 

Die Einführung eines einheitlichen Zuschlages für die 

Benützung der 2. Wagenklasse von EuroCity- und SuperCity

Zügen ist von den ÖBB zur Zeit nicht beabsichtigt. 
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